
BEHANDLUNG 
VON MITARBEITERN
Prof. Dr. Bischoff klärt auf

Bei der Behandlung von Mitarbeitern 
 haben Sie natürlich immer die Möglich
keit entsprechende Rabatte bei der 
Abrechnung zu gewähren.

Doch Vorsicht! Übersteigt bspw. der 
Rabatt den gesetzlichen Freibetrag, 
muss der  jeweilige  Betrag als geldwerter 
Vorteil beim Lohn  angesetzt werden.



Gewähren Sie als Arbeitgeber Ihren Arbeit
nehmern Rabatte auf den Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen, liegt hierin ein geldwerter 
 Vorteil, der grundsätzlich als Arbeitslohn steuer 
und beitragspflichtig ist.

Der Gesetzgeber gewährt jedoch Vergünsti
gungen (nach § 8 Abs. 3 EStG): 

Zum einen wird ein Bewertungsabschlag 
in Höhe von 4 % vom Endabnehmerpreis 
(bei zahnärztlicher Behandlung = regulärer 
 Patientenpreis) zugestanden.

Zum anderen gibt es einen steuerlichen 
 Frei betrag in Höhe von 1.080 € jährlich. Vor
aussetzung für den Rabattfreibetrag ist, dass Sie 
die verbilligten oder kostenfreien Waren bzw. 
Dienstleistungen üblicherweise gegen Entgelt 
auch Dritten gegenüber anbieten bzw. erbringen. 
Man spricht dann vom sog. Belegschaftsrabatt.

Gerade bei einer geplanten Rabattierung von 
 längeren bzw. aufwendigen Behandlungen für 
Ihre Mitarbeiter sollten Sie vorab Ihren Steuer
berater um Prüfung des Sachverhalts bitten. 
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BEHANDLUNG
VON MITARBEITERN

Der Belegschaftsrabatt und  
wie er anzuwenden ist.


